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Umsetzung des GEK
über

Gewässerunterhaltung

Anpassung Wasserrechte, wasserrechtlicher Vollzug

investive Maßnahmen

Fotos: DWA M610
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Umsetzung  des GEK durch Gewässerunterhaltung

Gewässerunterhaltung dient zur
Erhaltung des Gewässerbettes, Sicherung eines 
ordnungsgemäßen Wasserabflusses 
Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und 
Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation (...)
Erhaltung der Schiffbarkeit (...) 
Erhaltung (...) ökologische Funktionsfähigkeit
(...) Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, 
Schwebstoffen und Eis entspricht den 
wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen (§39 (1) WHG)

Fotos: DWA M610
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Gewässerunterhaltung …
aber :

gleichzeitig muss die Gewässerunterhaltung sich an den 
Bewirtschaftungszielen ausrichten und darf die Erreichung 
dieser Ziele nicht gefährden! (§39(2) WHG)

Fotos: DWA M610
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Gewässerunterhaltung …
abflusssichernde Unterhaltung 

ist gleichrangig

mit Bewirtschaftungszielen gem. WRRL

Fotos: DWA M610
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Anforderungen an die Gewässerunterhaltung

Fotos: DWA M610
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Anforde
-rungen
an die 
Gewäs-
serunter
-haltung

Fotos: DWA M610
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Umsetzung des GEK durch Anpassung der 
Wasserrechte

Berücksichtigung der neuen rechtlichen Anforderungen bei 
wasserrechtlichen Entscheidungen:

Durchgängigkeit
Mindestabfluss
Verschlechterungsverbot

Foto: WBV
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Umsetzung des GEK durch …

investive Maßnahmen (beinhaltet Untersuchungen, Planungen 
sowie die Maßnahmen selbst)

Fotos: DWA M610
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Vorplanung, Genehmigungsplanung und 
Durchführungsplanung nach HOAI
Variantenprüfungen,
Klärung von Eigentumsfragen,
Beteiligung Betroffener,
Beantragung von behördlichen Entscheidungen,
ggf. hydraulische Modellierungen
wasserbauliche Planungen und hydraulische Bemessungen
…

ggf. Bodenordnungsverfahren

Wie erfolgt die weitere Planung der Maßnahmen?  
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bei Betroffenheit Dritter werden wasserrechtliche Verfahren
durchgeführt:
wasserrechtliche Genehmigungsverfahren nach 
Wasserhaushaltsgesetz:
Planfeststellung oder Plangenehmigung für Ausbau,
Erlaubnisse, Bewilligung von Benutzungen,
Genehmigungsbehörden sind Untere oder Obere 
Wasserbehörden
Beteiligung Betroffener, Verfahrensrechte, gerichtliche 
Überprüfbarkeit

Auch bei der Gewässerunterhaltung gelten Rechte und 
Pflichten für Betroffene und Wasser- und Bodenverband. 

Wie erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen?  



16.04.2014 Bürgerforum zum GEK Dosse2, Jäglitz2 und Klempnitz 12

Landesamt für
Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz



16.04.2014 Bürgerforum zum GEK Dosse2, Jäglitz2 und Klempnitz 13

Landesamt für
Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz

VVGewSan (LUGV)

UVZV II (WBV)

GewSanRL (WBV, sonst. Körperschaften öff. Rechts)

RL LWH (WBV, sonst. Körperschaften öff. Rechts)

im Zusammenhang mit sonstigen Maßnahmen 
(z.B. Kompensationsmaßnahmen, div. Träger)

Finanzierung der Maßnahmen
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Unterhaltungsverbändezuständigkeitsverordnung
Verordnung zur Übertragung von Aufgaben des 
Wasserwirtschaftsamtes an die Gewässerunterhaltungsverbände 
vom 7. April 2009

UVZV§1, Nr. 1 : Sanierung, Ersatzneubau, Umbau, und 
Rückbau von dem Land unterstehenden 
wasserwirtschaftlichen Anlagen (in Gewässern I. 
Ordnung)
UVZV §1, Nr. 2: Ausbau der Gewässer zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele und zur Umsetzung des 
Maßnahmeprogramms gemäß der WRRL

aber: finanziell getrennt von der eigentlichen 
Gewässerunterhaltung!

Foto: DWA M610
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit !


